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Abkiid e ru n t mp Dr.0 fner

su ę 1.
§ 1 soll lauten:

Verslcherungspfliehtlg und nach den Bentimrjungen dieses Gesetze©

1. dna 18. LebensJahr vollendet Jmben,
2. von dateslten Dienstgcrpr -in Bezügen (§ 3) ohne Rtlcksleht
auf die Zeiträume der Entlohnung und auf die Dauer der Anstellung 
einen Betrag erhalten, der für das. Jahr inindentens 6GQ K ergibt, i

£ uhreründert

f, die Beschäftigung der Angectallten In Advokatur«.- und Hotaři-

(sonst unverändert).

Absatz 1 WLV_eXiúider_t
AbsaLs 2;entfällt,
ATnats 7; Als Crgtine der öffentlichen Aufsicht gelten inshesondore 

Angestellt*» nicht, die FClbHt physische Arbeiten ver -

Absatz ť : Ala hWierog* grtRchb'tlieh^r Außendienst gilt insbesondere 
nicht die Beschäftigung von Inkassanten und Kolporteu -

AWiderungsvor  Schläge Dr .Ofner, zu § 2.

a) ž 2 Ziffer 1 ooll 1nuten.

gen refaclB&Slgttn ErwerbstUtlgkelt bildet.
M § 2- Ziffer ^11 .lauten:

6. Die Angestellten der Länder, Bezirke, Gerne Inden, Kulturan-
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Abänderungsantrag Dr.Ofner.

§ 1 soll lauten:

Versicherungspflichtig und nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
versichert sind ( ) die'im Inland beschäftigten Angestellten, die

1. das 18. Lebensjähr vollendet haben,

2. von demselben Dienstgeber an Bezügen (§ 3) ohne Rücksicht

auf die Zeiträume der Entlohnung und auf die Dauer der Anstellung 

einen Betrag erhalten, der für das Jahr mindestens GOC K ergibt, 
3 f.

/ unverändert
a - e l

f, die Beschäftigung der Angestellten in Advokaturs- und Notari

atskanzleien,

g, der Büro- und Kontordienst,
(sonst unverändert).

Abänderungsantrag Dr.Ofner zu § la.

§ 1 a soll lauten:

Absatz 1:unverändert

Absatz 2:entfällt,

Absatz 3: Als Organe der öffentlichen Aufsicht gelten Insbesondere 

Angestellte nicht, die selbst physische Arbeiten ver - 

richten ..... etc.

Absatz 4: entfällt.

Absatz 5: Als Büro- und Kontordienst gilt insbesondere nicht das 

bloße Abschreiben .... etc.
Absatz 6: Als höherer geschäftlicher Außendienst gilt Insbesondere 

nicht die Beschäftigung von Inkassanten und Kolporteu - 

reu

Absatz 7: unverändert, 

Abänderungsvorschläge Dr.Ofner»zu § 2.

a) § 2 Ziffer 4 soll lauten;

4. Personen, deren Tätigkeit  neben einer anderweiti
gen regelmäßigen Erwerbstätigkeit bildet.

b) § 2 Ziffer 6 soll lauten:

6. Die Angestellten der Länder, Bezirke,GerneInden,Kultusan- 



stalten, öf f en ti i cher oder mit ( effcntlichkeitsrecht ausgestatteten 

Lehranstalten, öffentlicher Fonds, dann die Angestellten der dem 

öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnern und ihrer Hilfsan - 

stalten und zwar unter der Voraussetzung, daß die genannten Ange

stellten normalmäßige, d.h. mit den von ihnen versehenen Posten 

verbundene, Pensionsansprüche haben, die den in diesem Gesetze 

bestimmten Leistungen im Durchschnitt mindestens gleichkommen,oder 

sie doch mit Ablauf einer fest begrenzten Probezeit oder vorläu

figen Anstellung erlangen; unter der gleichen Voraussetzung auch 

(lle-jgn.estellten jener Korporationen, die durch gesetzliche Vor
schrift .zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben bestimmt sind, s o w i e 

die Angestellten von Industriellen, finanziellen oder anderen 
Erwerbsunternehmungen, die von Ländern  (der übrige Teil 

dieser Ziffer bleibt unverändert).
i /?< A(l-f 10 soll lauten;

10» Tänzer und Tänzerinnen ohne ständigen Kontrakt, das ar

tistische Personal von Varietes und Zirkusuntemehmungen mit Aus

nahme angestel11er Schausnie1er. ferner (der übrige Teil unverän
dert) .


